
Aufgrund des gesetzlichen Rauchverbots für Kinder und Jugendliche in der 
Öffentlichkeit ist die Schule gehalten, Verstöße gegen das Rauchverbot auf 
dem Schulgelände bzw. während der Schulzeit zu ahnden. Die Eltern werden 
gebeten, das Rauchverbot alleine schon im Interesse der Gesundheit ihrer 
Kinder aktiv zu unterstützen!

Auszüge zum Rauchverbot aus Hess. Schulgesetz und Jugendschutzgesetz

Hessisches Schulgesetz (HSchG)

Auszug aus dem Hessisches Schulgesetz (Schulgesetz - HSchG - ) in der Fassung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 466),  zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29.November 2004 (GVBl. I S. 330) zum Thema Rauchen

§ 3 Grundsätze für die Verwirklichung
(9)  Die  Schule  ist  zur  Wohlfahrt  der  Schülerinnen  und  Schüler  und  zum  Schutz  ihrer  seelischen  und 
körperlichen Unversehrtheit,  geistigen  Freiheit  und Entfaltungsmöglichkeit  verpflichtet.  Darauf  ist  bei  der 
Gestaltung des Schul- und Unterrichtswesens Rücksicht zu nehmen. Rauchen ist im Schulgebäude und 
auf dem Schulgelände nicht gestattet. ...

Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Bekanntmachung  vom 23.  Juli  2002  (BGBl  I  Nr.  51,  S.  2730),  geändert  durch  Gesetze  vom  27.  Dezember  2003  (BGBl.  I  S. 
3007/3011), vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3076/3078), vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 1857 = AlkopopStG, durch das die §§ 9 und 
28 JuSchG geändert wurden) sowie vom 20. Juli 2007, in Kraft getreten zum 01.09.2007 (BGBl I S. 179, 251 und BGBl I S. 1595).

§ 10  Rauchen in der Öffentlichkeit, Tabakwaren
(1)  In Gaststätten,  Verkaufsstellen oder  sonst  in der Öffentlichkeit  dürfen Tabakwaren an  Kinder oder 
Jugendliche weder abgegeben noch darf ihnen das Rauchen gestattet werden.


